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Teletex 
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Richter Dr. 

(DW) 

'lertoilt_. __ J.._IL!J._.L. � W W u 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Abfallwirtschaftsgesetz 
geändert werden soll (Abfallwirtschaftsgesetz-Novelle 1996). 

Das Bundesministerium für Justiz übersendet mit Beziehung auf die 

Entschließung des Nationalrats vom 6. Juli 1969 25 Ausfertigungen seiner 

t Stellungnahme zu dem oben angeführten Gesetzesentwurf. 

2. Mai 1996 
Für den Bundesminister: 

Kathrein 
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R E PUB L I K Ö  S T E R R Eie H 
B UND E S MI N IST E R IU M F 0 R J,U S T I Z 

GZ 20.119/37-1.2/1996 

An das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 

Stu ben bastei 5 
1010Wi e n  

Museurnstraße 7 
A-1070 Wien 

Briefanschrift 
A-1 016 Wien, Postfach 63 

Telefon 
0222152 1 52-0* 

Fernschreiber 
131264 jusrni a 

Sachbearbeiter 

Weitzenböck 

Klappe 2117 

Telefax 
0222/52 1 521721 

Teletex 
3222548 = brnjust 

Richter Dr. 

(DW) 

I Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Änderung des 
Abfallwi rtschaftsgesetzes (Abfallwirtschaftsgesetz-Novelle 1996). 

zu GZ 47 3504/113-1II/9/96;.Fü 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich,mit Beziehung auf das Schreiben 

vom 28. März 1996 zu dem in Gegenstand genannten' Gesetzesentwurf wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Zu Z 12 (§ 9 Abs. 6a): 

, ' .  

Die' Abfallbeauftragten und deren, , Stellvertreter werden im Bereich' des 

Strafvollzugs '�eit Inkrafttreten, der Abfallw!rtschaftsgesetz-NQvelie 1994 (�BI. 
, J 

Nr. 155/1994) bei den jeweiligen, den JUsti;anstalten<:geographisch am nächsten " 

gelegEmen Wirtschaftsförderungsinstitutenmit'einem, Kostenaufwand vqn ca.S7r800< ,\:,���,;:::,t,i;;j't.c 
; " , .

. , , . '  •...
. - , , . . " ' , <,  • ' ti:�.: ' ... '" , "';M,(" �·r:">'�t':ffl��� 

, ,'bis S 1.7.000 pro Person,ausgebildet.Sollte:diese;fachliche,Qoalifikation'!�,ntcht,�ehr.��, 
. j ' , '  . � " .  I . .  

. als ausreichend anerkannrwerdeil,' wü'rdedas im Rahmen des Strafvollzugs neu�rlich," 
. v ; , •. ... 

� , 

enorme budgetäre Belastungen mit, sich bringen (Die Gesamtausbildungskoster'i' 
i , 
,', . 

. ,'. , . . 
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betragen bereits derzeit ca. S 580.000). Ungeachtet der möglicherweise nicht 

ausreichenden Bestimmtheit der vorgeschlagenen Regelung (dies wird letztlich vom 

Verfassungsdienst zu beurteilen sein) darf das Bundesministerium für Umwelt schon im 

derzeitigen Stadium dringend ersucht worden, im Begutachtungsverfahren für den 

anstehenden Verordnungsentwurf auch das Bundesministerium für Justiz zu befassen. 

Zu Z 13 (§ 15 Abs. 1): 

Nach dem letzten Satz dieser Bestimmung soll vom Nachweis der fachlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten abgesehen werden' können, wenn der Erlaubniswerber 

eine genehmigte Deponie ordnungsgemäß betreibt Fraglich erscheint,' ob die in den 

Erläuterungen herangezogene Doppelgleisigkeit nicht auch für die Beurteilung der 

Verläßlichkeit gilt, in welchem Fall § 15 Abs. 2 eine neue Z 4 angefügt werden könnte. 

Zu Z 14 (§ 15 Abs. 1a): 

Der zweite Satz des § 15 Abs. 1 a des Entwurfs lautet: " Der Landeshauptmann 

kann von der Ertei/ung einerEr/aubnis gemäß Abs. 1 für diese Abfall-Schlüsse/nummer 

abzusehen. wenn . . . . .  ". Richtigerweise müßte es ehtweder " ... hat .. �. abzusehen" oder 
, ' 

" ... kann .... absehen .. .  " lauten. 

Zu Z 15 (§ 15 Abs. 3): 

Nach § 13 Abs. 6 GewO 1994 ist eine, natürliche Person,,' der eine 

Gewerbeberechtigung aufgrund des § 87 Abs. 1 Z 3  oder 4 entzogen worden ist" von 

der Ausübung eines Gewerbes ausgeschlossen, wenn durch die Ausübung dieses 

Gewerbes der Zweck der Entziehung aufgrunddes § 87 Abs. Lz 30�er:4 vereitelt 

werden könnte. Nach § 8T.Abs.> 1�,Z 3 GewO '1994 ist die Gewerbe�rechtigung zu 
:- • 

- ; . . ' 
- .  c" '- / �'.� • .  ::" 

'

, .  -'r , I . : < � .  .,, ' _ '" , .' '., ', ' . . . '  '
. 

- '� . j '. • r :'�:.f" '.�_>.:>�!� i�l��';tj.r,,��::�,; �� '. ,<�. '+ ':.:' ' 
entziehen, wenn de��e�,��B�mn�b�r inf?,lg,e sChlJll�rwi.�g�.�,�er y�.������,���g�<�i�R�Jnl 
Zusammenhang mit dem,' betreffenden' Gewerbe zu beachtenden� Rechtsvorschriften , ' 

� 
" , .! .' 

, . ,, ' "  � � .  " . }l 

und 'Schutzi�teressen, insbesondere auch zur Wahrung' des', �nseh�,ns ; des 
Berufsstandes, die für die Ausübung dieses Gewerbes erforqerli��e :;Zuverlässigkeit , 

,/ ' .' • . ' • .  � ,, :.,',' 1" C .' .' I � . 

. ,: 
f �<.- .� . J! 
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nicht mehr besitzt. Es könnte daher erwogen werden, bei Beurteilung der Verläßlichkeit 

überhaupt nur auf die Ausschlußgründe der Gewerbeordnung 1994 abzustellen, da die 

im § 15 Abs. 3 Z 1 erster Fall des Entwurfs angeführten Übertretungen wohl als 

schwerwiegende Verstöße im Sinne des § 87 Abs. 1 Z 3 GewO 1994 zu betrachten 

sind. In diesem Fall könnten damit auch die Auslegungszweifel beseitigt werden, ob 

Verurteilungen wegen der §§ , 180 bis 183 StGB als Übertretung von Bundesgesetzen 

zum Schutz der Umwelt zu begreifen sind. Zutreffendenfalls könnte § 15 Abs. 3 zweiter 

Satz formuliert werden wie folgt: 

"Als nicht verläßlich ist eine Person anzusehen, die gemäß der Gewerbeordnung 1994 

von der Ausübung der betreffenden Tätigkeit ausgeschlossen ist oder davon 

ausgeschlossen wäre." , 

Zu Z 16 (§ 15 Abs. 5): 

Im ,Gleichklang mit der Terminologie der Gewerbeordnung 1994' und dem 

vO,rgeschlagenen § 15 Abs. ' 8 des Entwurfs sollte in § 15 Abs. 5 des Entwurfs das Wort 
. " 

"maßgeblichen" durch das Wort "maßgebenden" ersetztwerden. 

ZuZ 17 (§15 Abs. 5a): 

, , 
Nach dies�r' B�stimmung sollen die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 

Fähigkeiten, eines Geschäftsführers einer nicht' der Gewerbeordnung 1994 
. - '  � .  

unterliegenden öffe'ntlichen Sammelstelle(§ . 30 �bs. , � 2) auf taxativ aufgezählte 

,Bereiche eingeschrähktw�rden. ln den Erlä�terl:lngen(Seite 5) wird diese A�snahme 

/ ,mit dem Bericht des 'umweltauss�tllJSSeS,14�� '��r 'Blgfi�'
XVIII." GP,begrÜndet,dem ' " -

. ' ' " , ' .  
.

", . -" " ' , 
'
" 

-
,.' :,� :�., ,-,.��'?>-·:':k:��;f,:;\ � . \ .�: .. ��:�,<��;_': .. ' 

.-, 

'

: 
�- - _ . 

, mit dieser Bestimmung,entsprochen'werde;lrfiden :ErläuterungEm\�.heißtoes aber;faaß ' ; 
.� ," " " . _ . >�.��i,;: .. �: �� . . ,.� .... : .� ,' -' " ", '. �.<, .: � . -

' " ,  .:� .:,;:·�"�.>� < -/��,.:.-.1·::�·-.t���t��:,:.��·.�'t,, .. ":;:;:$::�;�:>�": .. ��,�. ,.:" _
.\', .:�>;, �\ ', . \  

diese Bestimmungen.' im, heuen § 1,5 :Abs.>;2« i:m.st�tt,;Jm: Entvvurf § 15Abs��:5a) , 

i . '; , 

. : 
.

.. " 

"

'_ 
. 

-
_ 

"- ./ "����;. ):."�.-'���'>'?���.,\:. !" .' . '''.-:�' .�.�.". ':.':\'.�.:.; .. �,-:::.,.,:�y ·�'·�·�;:� . ,_
·r: ,. ':�·?�,if��t.���'

.
:·.
_ 

: .. :.�;�<::��::�, �_'..:'
. 

:�'.'.:
.
: ,'- ,  ;-.:,';:� .,', : , - .  

, . vorg'esehen i: fweraen'<r;'solleri �;:i Entwurfi;�und :�Erläuter[jngen�sollten� a1Sd:,:;','a.ufein'anCJe{';" , ,Si ;:,;""�'��i_ 

abgestimmt werden.' . ' 

." " . " ' 

I ,,'- , . 

, . '- :.. ' 
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, Zu Z 26 (§ 29 Abs. 5a): 

In § 29 soll ein Abs. 5a eingefOgt werden, wonach dann, wenn mehr als 

zweihundert Parteien Einwendungen gemäß § 29 Abs. 4 erhoben haben, Ladungen zur' 

mündlichen Verhandlung, die Ergebnisse der Beweisaufnahme und der Bescheid durch 

Anschlag zuzustellen sind (mit Ausnahme der Zustellungen an einzelne, ausdrücklich 

genannte Verfahrensbeteiligte). Über den Anschlag soll eine Verlautbarung in der fOr 

amtliche Kundmachungen bestimmten Zeitung zu erfolgen haben. Im Allgemeinen Teil 

der Erläuterungen (Punkt V 5) ist von dieser Ladung über Anschlag erst ab 

300 Parteien die Rede. Obwohl im Rahmen der Erläuterungen an dieser Stelle nur die 

Auswirkungen auf die Kosten des Vollzugs erörtert werden, wäre auch dieser 

Widerspruch aufzuklären, zum�1 in den Erläuterungen zu dieser Bestimmung selbst 

keine Zahl mehr genannt wird. 

Es sollte auch klargestellt werden, ab welchem Zeitpunkt die Berufungsfrist von 

zwei Wochen zu laufen beginnt (ab dem Tag des Anschlags oder der Verlautbarung in 

der hierfür bestimmten Zeitung) .. 
, 

Zu Z 30 (§ 29 Abs. 18): 

Gemäß § 29'Abs. 18 des Entwurfs soll der Bundesminister fOr Umwelt, Jugend 

und Familie mit Verordnung nähere Bestimmungen über Ausstattung und Betrieb von 

zu genehmigenden Abfallbehandlungsanlagen erlassen können. Der letzte Satz dieser 

Verordnungsermächtigung I�utet: .. In dieser. Verordnung kann, soweit im Bundesgesetz 

nichts anderes bestimmt ist. festgelegt werden, inwieweit, diese Bestimmungen für ' 
. ' 

, ber�its genehmigte Anlagen gelten.'" Dieser Satz ist grammatikalisch mißverständlich, ' 

er ,könnte etwa dahingehend verdeutlicht werden,daß der letzte Halbs�fz laute�:�" .. ; ' " 
, • • 

I 
,. 

• 
• ,_, ,,: . . .� 

• '"" ' , . '� ,- �.:_ , ," -.., • � • • • 

"inwif/weit, die, Bestimmungen ,dieser Verordnung für bereits :g�(lJ!J�rq�g!�':;;,�(l/�gen 
gelten." 

, , 
" ! .  \ I" __ ,� �,. ,.. �, y 

",,)"
, 

"")t�'�;';;iJ)!,,�;�·'i;'"(:l,<i';":"":�J'.r���i;;.h���,���?�M���_.��'f�!�_jill:�; 
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Zu Z 34 (§§ 34 bis 37a): 

1. Zweifel bestehen an der Technik zur Umsetzung der Verordnung (EWG) 
Nr. 259/93 des Rates vom 1. Februar 1993 zur Überwachung und Kontrolle der 

Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft, 

ABI. NR. L 30 vom 6.2. 1993, weil sich die Verbindlichkeit und unmittelbare Geltung 

dieser Verordnung bereits aus dem Primärrecht der EG, nämlich aus Art. 189 EGV, 

ergibt. Der Bestimmung des § 34 Abs. 1 des Entwurfs kommt daher keine normative 

Bedeutung zu, ja sie könnte sogar als unzulässig bezeichnet werden. Der zulässige 

Inhalt des § 34 Abs. 1 des Entwurfs könnte etwa wie folgt formuliert werden: 

n Dieser Abschnitt enthält die erforderlichen,. zusätzlichen Bestimmungen zur 

Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates vom 1 .  Februar 1993 zur 

Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der 

Europäischen Gemeinschaft, ABI. Nr. L 30 vom 6.2. 1993." 

Sollte diesem Vorschlag nicht gefolgt werden, wäre zur KlarsteIlung vor dem 

Wort " Verbringungen" .das Wort "grenzüberschreitende" einzufügen, da anderenfalls. 

der VIII. Abschnitt entgegen seinem Titel auch für die Verbringung von Abfällen 

innerhalb des Bundesgebietes im Sinne von Art. XIII der EG-Verbringungsverordnung 

gelten würde. 

2. Nach Art. 15 der EG-Verbringungsverordnung hat die notifizierende Person 

die Notifizierung mittels des Begleitscheins nach· Art. · 3 Abs. 5 der 

EG-Verbringungsverordnung'an die zuständige Behörde am Versandort zu richten. Da 
. , ' " 

in § 34 Abs. 2 des Entwurfs der Bundes�inister für Umwelt, Jugend .und Familie als 
. . . .  ' 

zuständige Behörde -' am . Versandort ·bezeichnet wird, erübrigt sich aufgrund. der 

unmittelbaren Geltung <der EG�Verbringungsverordnung die Besiimtnu�g des
'

§ 35 des 
. . " •. . _ _ _ 

• 
' ., ' "  ':� " .  '. X'� -� ,:". -. �:. -> .. :I: , .. :'. ' '. ,i� \ "  

Entwurfs über die Notifizierung bei der Ausfuhr. Sollte dieser Ansicht nicht gefolgt 

werden, wäre wohl au er die Notifizierungspflicht bei der Einfuhr �owie der Durchfuhr 

(Art. 19 ff. bzw. Art. 23 ff. der EG-Verbringungsverordnung) zu normieren. ' 

.... f 

!<: ;> " ;·i�(Xi;rr ·w· /····: ':;''"'(';�. tldlllpj��:f}��;!.rA!. ;;'�j:'i';'·";V(k"'y'i';;'ij.f/k"'�'\"-,�,,\';l:i'!,fJ;�%.������i��.� 
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3. § 36 Abs. 2 des Entwurfs regelt die Entscheidungsfristen entsprechend den 

Fristen der EG-Verbringungsverordnung. Offen bleibt danach, welche Fristen bei der 

Einfuhr von zur Verwertung bestimmten Abfällen aus Ländern oder durch Länder 

hindurch, für die der' OECD-Beschluß gilt, zur Anwendung gelangen (Art. 22 der 

EG-Verbringungsverordnung). 

4. In § 37 Abs. 1 erster Satz des Entwurfs sollten der Zweck der dort 

vorgesehenen Sicherheitsleistungs- oder Versicherungspflicht sowie die für deren 

Höhe maßgeblichen Kriterien angeführt werden. 

Zu Z 42 (§ 39 Abs. 1 lit. b Z 26): 

1. Nach § 39 Abs. 1 lit. b Z 26 des Entwurfs soll eine Verwaltungsübertretung 

begehen, wer entgegen § 37 die erforderliche Sicherheit oder Versicherung nicht 

vorlegt oder leistet. Nach § 37 Abs. 1 des Entwurfs darf eine notifizierungspflichtige 

Verbringung von Abfällen oder Altölen nur erfolgen, wenn' die notifizierende Person 

zuvor Sicherheit geleistet oder eine ausreichenqe Versicherung nachgewiesen hat. 

Sanktion für die Nichterbringung der Sicherheit oder die Nichtvorlage einer 

ausreichenden Versicherung ist daher das Verbot der Verbringung. Sofern man daher 

in diesem Fall überhaupt eine Strafbestimmung für. erforderlich hält, hätte sie sich 

gegen die Verbringung trotz Nichtvorlage der entsprechenden Sicherheitsleistung zu 

richten. Vorgeschlagenwird daher.folgender Wortlaut der Z 26: 

"entgegen §37 eine notifizierungspflichtige Verbringung von Abfällen oder Altölen 

durchführt, ohne die erforderliche Sicherh(3it geleistet oder. eine ausreichende 

Versicherung nachgewiesenzu haben�" 

2. In den Erläuterungen zu
'
den Strarbestimmungen (§ 39) könnte aul.! die 

. . . . ' . .  >: . .  
' ' .':' ,.. .. . .. i:" " 

Regierungsvorlage des' StrafrechtsänderLlligsgesetzes 1996,' 33' BlgNR' XX. "'GP,' 

hingewiesen werden. In deren Artikel I wird die Einführung einer' neuen 

Strafbestimmung gegen die umweltgefährdende grenzüberschreitende Verbringung. 
� 

. 
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von gefährlichen Abfällen ("Mülltourismus") vorgeschlagen (§ 181 b Abs. 2 der 

Regierungsvorlage ). 

Zu Z 30 (§ 45 Abs.6a bis 6c): 

Derzeit ist für Anlagen, in denen mehr als 100 Arbeitnehmer beschäftigt sind, 

ein Abfallwirtschaftskonzept zu erstellen. Die AbfallWirtschaftskonzepte der 

Justizanstalten entsprechen bereits jetzt den im Entwurf (§ 45 Äbs. 6b) aUfgestellten 

Anforderungen. Sie beruhen auf den vom Bundesminister für Umwelt schon bisher 

vorgegebenen Richtlinien. Angemerkt wird, daß für· den Bereich der 

Strafvollzugsverwaltung als Arbeitnehmer eines Betriebs Bedienstete und Insassen 

gelten. 

Gegen eine Herabsetzung von bisher 100 auf 50 Arbeitnehmer ist nichts 

einzuwenden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme gehen unter einem an das Präsidium 

des Nationalrats. 

2. Mai 1996 

Für den Bundesminister: 

Kathrein 

\ -; 
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